IG Auenpark am Schlipf 

6 Punkte für einen Stopp des Brückenbaus an der Wiese

1. Die 6 unten stehenden Punkte sind seit der Übereinkunft über den Baubeginn zwischen Basel und Freiburg neu aufgetreten. Sie machen einen Baustopp für den Brückenbau an der Wiese nötig:

2. Staatsvertrag von Lugano von Deutschland nicht eingehalten: Deutschland erklärt, den Staatsvertrag von Lugano nicht einhalten zu können. Damit wird ein Eckpfeiler aus dem NEAT-Konzept (genügende Transportkapazität für Güterverkehr) herausgebrochen. S. v. Ungern-Sternberg am Schweizer Fest in Südbaden (Ausschnitt aus der BaZ vom 2.8.04): ...Vielmehr sei Selbstkritik angebracht. Etwa bezüglich der Rheintalbahn, deren Bau bis 2012 Deutschland in den Verträgen von Lugano staatsvertraglich zugesichert hat. «Der Planungsstopp ist zwar aufgehoben, doch finanziell ist nichts geklärt. Deutschland, das steht fest, kann den Vertrag nicht erfüllen.» Es geht nicht um " Wie du mir so ich dir", sondern um die Erkenntnis, dass auch Staatsverträge dem Wandel der Zeit unterworfen sind und neu auftretende Aspekte berücksichtigen müssen.

3. Intervention des Kantonsgeologen vom 14. August 2004: Der Kantonsgeologe Prof. Dr. Peter Huggenberger fordert wegen grossen Risikopotenzials gründliche Abklärungen zu den Wasserbilanzen  und der Wasserwegsamkeit des Schlipfs beim Baugebiet vor allfälligem Baubeginn.

4. Rekurs beim Appellationsgericht Basel-Stadt als Verwaltungsgericht vom 27.8.2004 wegen formellen Mängeln beim Verlängern der Rodunsgbewilligung durch lic. iur René Brigger auf Grund eines Gutachtens von Dr. Andreas Brunner, Richter am Verwaltungsgericht BL und am eidgenössischen Versicherungsgericht.

5. Dringende Eingabe in Sachen Fällstopp an das Bauinspektorat am 30.8.2004 wegen drohender Verletzung des § 2 des Technischen Berichts des Staatsvertrags (noch nicht abgeschlossene Enteignung, Etappierung) durch lic. iur. René Brigger auf Grund eines Gutachtens von Dr. Andreas Brunner

6. Berner Abkommen: Europäische Magna Charta zum Schutze seltener Tier- und Pflanzenarten und ihrer Lebensräume. Das Baugebiet ist der kostbarste Lebensraum des Kantons Basel-Stadt (mind. 17 geschützte Tierarten, mehrere geschützte Pflanzenarten). Das erfordert eine gründliche Erforschung und Inventarisierung.  Schweiz und Deutschland sind bisher ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht nachgekommen. Beurteilung einer Eingabe incl. Gutachten (Dr. Susette Biber, Lehrbauftragte Umweltrecht Uni Basel, Advokaten Miescher und Studer) an den Ständigen Ausschuss des Berner Abkommens in Strassburg durch Pro Natura Basel und den BUND ist hängig. 
7. "Wiese-Initiative": 6200 Unterschriften (50 % mehr als das Quorum) innert 15 Tagen. Laut Meinungsumfrage von telebasel sind 75 % (www.telebasel.ch, aktueller Stand 28.8., 19 Uhr)dafür, dass über die Initiative abgestimmt werden soll.
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